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1653 Mai 31 . , Stans A

SCHREIBEN VOM [ ZUGER TAGSATZUNGSGESANDTEN] BEAT JAKOB KNOPFLI1
AN AMMANN[BZW. STABFÜHRER] UND RAT DER STADT ZUG,
ZUG

"Jch Soll nit underlassen nach miner Schuldigkeit sy Jllentz zu be¬

richten , was massen die Sachen sich ereügen , das einmal die puren

[ - Bauernkrieg - ] nit von den pünth zu Ston durch kein Zusprechen zu be¬

wegen ; das sy es zum Recht Spruch wellendt kommen lassen ; [ Schultheiss

und Rat von ] Lucern wil es nit nachgen das man ohne genzliches uffhe¬

ben des punts [ von Wolhusen ] Recht Sprechen Solle . Also das wier vil

vergebliche arbeit haben und Zeit verlierendt , zu vermidung aber

Bluott vergiessung verbliebendt wier alhie und whäre wol besser der

fleisch banckh whari zu Basel oder Bärn als alhie , und Jst Jn keinem

Orth guot . Aber der puren ahnschlag Jst , sobaldt man zerschladt den

pass über unsere Rüssbrug [ in Sins ] zenemen , wordurch wier zu Nach¬

theil kommen und veracht werden möchtendt ; deswegen wellendt Jer min



g . H . verwarnet sein den . . . Hauptm . [ Hans ] Speck mit seinem volckh

Sich dahin zu leggen . H . Schultheiss [ von Luzern , Ulrich ] Dollicker

[ =Dulliker ] last es Jmme wol gefallen ; gedenckhen der puren so wenig

Kriegs noch Lähens mitel , möchtendt Jr meinung Enderen ; doch Jst kein

ahnsächen darzu , darum wellendt Jer min g . H . Euch die Rüssbruggen

vorus lassen ahnglägen sein . Zürich Jst mit einer Zimblichen Armaden

Jns feldt wirdt den puren ze besorgen zletst übel usslachen . Gott wen¬

de alles nach Seinem willen und gebe uns den Heiligen geist damit  vier

ein bestendig Gott und der Welth wolgefellig friden [ - dieser wurde am

4 . Juni 1653 in Mellingen geschlossen - ] machen können , zu welchem al¬

le Herren Satz wol geneigt Sindt ” .

1) Knopfli war einer der Zuger Schiedsrichter im Bauernkrieg und war als
solcher am Stanser Spruch vom 7 . Juni 1653 mitbeteiligt , s . EA VI 1 , 177
(Nr . 97 ) .

2 ) s . Liebenau/Bauernkrieg III 56*
3 ) s . AH 92/158

Original , mit Siegel ; wohl aus dem Besitz von Beat II . Zurlauben , ei¬
nem der Vermittler in ebendiesem Bauernkrieg . - AH 97 , 108
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